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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 1674/J betreffend Rechnungshofbericht - Kölnbreinsperre, 

welche die Abgeordneten Dr. Haider, Huber, Haupt und Kolle­

gen am 25. Februar 1988 an mich richteten, darf ich einleitend 

feststellen, daß die Tauernkraftwerke AG (TKW) mit Werkvertrag 

vom 12.4.1972 die Planung und Errichtung der Kölnbreinsperre 

des Kraftwerkes Malta der Österreichischen Draukraftwerke AG 

(ÖDK) übernommen hat. Da nach Abschluß der Arbeiten Mängel an 

der Sperre auftraten, kam es zu einem Rechtsstreit zwischen 

den Gesellschaften. 

Nach einern über diesen Rechtsstreit durchgefünrten Schiedsver­

fahren, welches der ÖDK keine Gewährleistungs- und Schadens­

ersatzansprüche der TKW gegenüber zugestanden hat, hat der 

Schweizer Sperrenexperte Dr. Lornbardi in seinem Gutachten den 

Standpunkt vertreten, daß die unter Anleitung der TKW durchge~ 

führten Blockfugeninjektionen mit eine wesentliche Ursache für 

die Risse der Sperre seien. Deshalb hat die ÖDK im August 1985 

die Klage auf Aufhebung des obigen Schiedsurteiles eingebracht. 

Einvernehmlich zwischen der TKW und der ÖDK eingesetzte Rechts-
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gutachter haben diese Klage überprüft und sind zu dem Ergebnis 

gelangt, daß die Klage der ÖDK berechtigt sei und wahrschein­

lich zu einer Aufhebung des Schiedsurteiles führen würde. 

Zur Vermeidung eines öffentlichen Rechtsstreites mit hohen Pro­

zeßkosten für beide Gesellschaften ist unter Vermittlung des 

Vorstandes der Verbundgesellschaft eine außergerichtliche Be­

reinigung zustandegekommen. 

Zu deneinzelnen~Putikten der Anfrage baehre ich mich wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Der zwischen der TKW und der ÖDK abgeschlossene außergerichtliche 

Vergleich sieht vor, daß sich zwecks endgültiger Streitbeilegung 

die TKW verpflichtet, der ÖDK einen einmaligen Betrag in Höhe von 

.10 Mio. Schilling zu bezahlen. 

In der Vereinbarung zwischen TKW und ÖDK wird ausdrücklich fest­

gelegt, "daß alle sich aus dem Werkvertrag vom 12.4.1972 erge­

benden wechselseitigen Rechte und Verpflichtungen mit dem Ab­

schluß dieses Vergleiches beendet werden, soweit sich diese 

Rechte und Pflichten auf die Kölnbreinsperre beziehen. Die Ver­

tragsteile bestätigten einander, daß aus diesem Titel keine wei­

teren Entgelt-; bzw. Rückforderungs- oder Gewährleistungsansprüche 

bestehen. Die analoge Erklärung für allfällige Schadenersatzan­

sprüche wird die ÖDK jedoch erst nach positiver Begutachtung 

eines Sanierungsprojektes für die Kölnbreinsperre durch die Stau­

beckenkommission -beim Bundesministerium für Land- und Forstwirt­

schaft abgeben." 
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Diesem vergleich wurde sowohl in der 40. ordentlichen Haupt­

versammlung der ÖDK vom 7.5.1987 als auch in der 40. ordent­

lichen Hauptversammlung der TKW vom 14.5.1987 die Zustimmung 

erteilt. 

Zu. Punkt 2 der Anfrage: 

Nach Angaben der ÖDK werden die Sanierungskosten in der Größen­

ordnung von 1 Mrd. Schilling liegen. Genauere Angaben sind je­

doch erst nach einer endgültigen Entscheidung über die Sanie­

rungsmaßnahmen sowie nach Vorliegen der wasserrechtlichen Be­

willigung und der darin enthaltenen Auflagen möglich. 

Zu den Punkten 3 und 4 der Anfrage: 

Weder die ÖDK noch die TKW nehmen selbständig Strompreiskalku­

lationen vor. Sie sind aufgrund des multilateralen Stromliefe­

rungsvertrages mit der Verbundgesellschaft (des sogenannten 

"Poolvertrages") verpflichtet, ihr gesamtes Stromaufkommen in 

das Verbundnetz einzuspeisen und haben hiefür Anspruch auf Er­

satz der Selbstkosten und auf einen Anteil am Überschuß, den 

die Verbundgesellschaft bei der Verwertung der Energie erzielt. 

Die Kostenerstattung an die Sondergesellschaften findet in die 

Strompreiskalkulation der Verbundgesellschaft (Verbundtarif) 

Eingang. 

Die Kostenerstellung muß, den kaufmännischen Grundsätzen ent­

sprechend, auch jene Kosten umfassen, die aus den, durch die 

unternehmerische Tätigkeit begründeten Risken erwachsen. Im 

konkreten Fall werden die Sanierungskosten für die Kölnbrein-, 

sperre zeitlich verteilt in die Strompreiskalkulation eingehen 

müssen. 
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Die ·Sanierungskosten werden voraussichtlich auf einen zeitraum 

von zehn Jahren kalkulatorisch abgegrenzt werden. Eine Jahres­

rate von 100 Mio. Schilling bedeutet umgelegt auf die Netto­

energieabgabe der Verbundgesellschaft von rund 20.000 GWh/a 

eine Kostenerhöhung um rund 0,5 g/kWh. 

Zu Punkt 5 der Anfrage: 

Dazu darf bemerkt werden, daß die Entscheidung über die Sanie­

rungsvariante eine alleinige Aufgabe der Gesellschaftsorgane 

der ÖDK, einer eigenständigen Aktiengesellschaft, ist und in 

deren Verantwortung liegt. Ich halte es jedenfalls für unrich­

tig, in die Geschäftsführung des Unternehmens einzugreifen. 

Darüber hinaus darf ich darauf verweis , daß nicht der Bundes­

minister für wirtschaftliche Angeleger iten sondern der Bun­

desminister für Land- und Forstwirtsc a t für die Angelegen­

heiten des Wasserrechtes und damit au 

iiche Genehmigung der Sanierung der 

ist. 
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